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Ortsgemeinde Fluterschen 

 
 
 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates 

Tag Dienstag, 25. Oktober 2022 

Ort Vereinsheim "Ob da Eck" 

Beginn der Sitzung 19:00 Uhr 

Ende der Sitzung 21:40 Uhr 

anwesend 
1. Ortsbürgermeister Ralf Lichtenthäler als Vorsitzender 
2. Erster Beigeordneter Klaus Lauterbach 
3. Beigeordneter Arnd Berger 
4. Martina Asbach-Sauer 
5. Carsten Dünner 
6. Torsten Henn 
7. Mischa Katzwinkel 
8. Susanne Kopper-Mertgen 
9. Hans-Jürgen Laumann 
10. Tanja Lück 
11. Friedel Sohn 
 
abwesend 
Ilka Hoffmann 
 
Sonstige Teilnehmer 
Volker von Weschpfennig, Planungsbüro Weschpfennig, Scheuerfeld (zu TOP 3) 
 
Schriftführer  
Ralf Lichtenthäler  
 
Zu dieser Sitzung wurde ordnungsgemäß eingeladen.  
Die gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder beträgt: 12 
Der Ortsgemeinderat Fluterschen ist beschlussfähig.  

 

Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

3. Sachstand zum Bebauungsplan „Auf dem Nassen II“  
 

4. Erschließung "Auf dem Nassen II" 
Auftragsvergabe 
Vermessungsleistungen 

 

5. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 
gemäß § 17 GemHVO 

 

6. Antrag des SSV Almersbach-Fluterschen e.V. auf Gewährung eines Zuschusses  
 

7. Verschiedenes  
 

8. Einwohnerfragestunde  
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Öffentliche Sitzung 

TOP 3 Sachstand zum Bebauungsplan „Auf dem Nassen II“ 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Vorsitzende Herrn Volker von Weschpfennig vom Pla-
nungsbüro von Weschpfennig aus Scheuerfeld. Dieses Büro ist mit der Erstellung der Planunterlagen für 
den Bebauungsplan „Auf dem Nassen II“ beauftragt. 
Herr von Weschpfennig erläutert im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation den derzeitigen Verfah-
rensstand. Gleichzeitig gibt er einen Ausblick auf die weiteren Verfahrensschritte. Seinen Ausführungen 
folgend kann in der nächsten Sitzung über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken beraten und 
beschlossen werden. 
 

 
TOP 4 Erschließung "Auf dem Nassen II" 

Auftragsvergabe 
Vermessungsleistungen 

 
Für die Erschließung des Baugebietes „Auf dem Nassen II“ sind Vermessungsleistungen durchzuführen.  
 
Das Ingenieurbüro von Weschpfennig, Am Rundstück 3a, 57584 Scheuerfeld, hat ein Honorarangebot 
für eine planungsbegleitende Vermessung abgegeben.  
Die Honorarkosten belaufen sich auf 5.097,96 € brutto. Die Nebenkosten sind in der Honorarsumme 
inbegriffen.  
Das Angebot ist wirtschaftlich und angemessen.  
 
Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2022 in ausreichender Höhe zur Verfügung. 
 
Beschluss: 
Der Auftrag für die Vermessungsleistungen wird zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 5.097,96 € brutto 
an das Ingenieurbüro von Weschpfennig, Am Rundstück 3a, 57584 Scheuerfeld, vergeben.  
Die Verwaltung wird beauftragt, den Auftrag zu erteilen.  
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
 

 

einstimmig (11 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 
TOP 5 Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in das 

Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 GemHVO 
 
Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich mög-
lich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze er-
höhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch 
jedoch nicht.  
 
Es ist jedoch sicherzustellen, dass die hiermit verbundenen Auszahlungen finanziert werden können. 
 
Ansätze für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen, die übertragen werden, bleiben längstens bis zum 
Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 
 
Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der 
letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, blei-
ben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. 
 
Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Ortsgemeinderat eine Übersicht der Übertragungen 
mit Angabe der Auswirkungen auf das Haushaltsfolgejahr zur Beschlussfassung vorzulegen. 
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Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2021 erfolgten Verbuchungen sollen die in der Anlage darge-
stellten Haushaltsermächtigungen mit einer Gesamtsumme von 76.400 € übertragen werden. Die Einzel-
positionen ergeben sich aus der Anlage, die Bestandteil des Beschlusses ist 
 
Anlage zum Beschluss „Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushalts-
jahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 GemHVO“ 
 

 
 
 
Beschluss: 
Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen von insgesamt 76.400 € aus dem Haushaltsjahr 2021 in 
das Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt. Die Finanzierung der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 für 
die Übertragung im Ergebnishaushalt von 76.400 € und die Übertragung von Auszahlungen für Investitio-
nen von 0 € erfolgt aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde.  
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
 

 

einstimmig (11 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 
TOP 6 Antrag des SSV Almersbach-Fluterschen e.V. auf Gewährung eines Zuschusses 

 
Der SSV Almersbach-Fluterschen e.V. hat für das Mähen des Sportplatzes in Almersbach einen Mähro-
boter zum Preis von rund 5.500 € erworben. Zur Finanzierung wurde ihm vom Landessportbund ein 

Haushalts-

ermächtigung 

2021

Auszahlungen 

bis zum 

31.12.2021

Übertragung 

nach 2022

€ € €

511001-
562500

75.000  0  75.000  

551001-
523100

1.500  9  1.400  

76.400  

0 0 0 

0  

76.400 

aus liquiden Mittel

(nachrichtl. Stand zum 1.1.2021 = 498.461,20 €) 76.400 

 Leistung/ 

Konto/ 

Maßnahme 

Bezeichnung der Maßnahme

Investitionsmaßnahme 

Finanzierung durch

Insgesamt zu übertragen 

Ergebnisrechnung

Übertragung Ergebnisrechnung gesamt

Entschädigungszahlung OG Schöneberg, 
Erstellung eines DE-Konzeptes, Planungsleistung 

zur Aufstellung eines B-Planes

Flursäuberung, Häckselaktion 

Übertragung von Investitionen gesamt
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Zuschuss in Höhe von 1.000 € und die gleiche Summe auch von der Ortsgemeinde Almersbach in Aus-
sicht gestellt. In einem schriftlich vorliegenden Antrag wird auch die Ortsgemeinde Fluterschen um eine 
Kostenbeteiligung gebeten. 
 
Beschluss 
Nach kurzer Diskussion beschließt der Ortsgemeinderat, dem SSV Almersbach-Fluterschen e.V. einen 
Zuschuss in Höhe von 500 € zu gewähren. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
 

 

einstimmig (11 Ja-Stimmen) 
 

 
 

 
TOP 7 Verschiedenes 

 
• Der Ortsbürgermeister erinnert die Mitglieder des Ortsgemeinderates an die Teilnahme anlässlich 

der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag am 13.11.2022 auf dem Friedhof in Almersbach. Gleich-
zeitig bittet er um Mithilfe bei der Entfernung von Laub und Schnittgut auf dem Friedhof einen Tag 
zuvor. Der Vorsitzende des Friedhofzweckverbandes wird hierzu öffentlich einladen. 
 

• Am 10.11.2022 findet der Martinsumzug der Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ statt. Die Veranstal-
tung wird von der Kindertagesstätte und dem Verein für Heimat- und Brauchtumspflege organisiert. 
 

• Einen breiteren Raum nahm die Diskussion hinsichtlich der Durchführung einer vorweihnachtlichen 
Zusammenkunft der Seniorinnen und Senioren der Ortsgemeinde ein. Der Ortsgemeinderat hat sich 
pandemiebedingt einmütig gegen ein Treffen, also einer größeren Ansammlung älterer Mitbewohne-
rinnen und Mitbewohner, entschieden. Gegebenenfalls soll im kommenden Jahr wieder ein Ausflug 
durchgeführt werden. 
 

• In der Talstraße sowie der Wiesenstraße und der Straße „Bürgersgarten“ wird im kommenden Jahr 
im Auftrag der Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld eine neue Wasserleitung verlegt. 
Den Bauarbeiten schließt sich auch der örtliche Stromversorger an, der auf Dauer die Versorgung 
der Haushalte über eine Erdverkabelung sicherstellen möchte. Das führt dann auch in einem weite-
ren Schritt zur Demontage der Dachständer. 
Da die Fahrbahn der genannten Straßenzüge für die anstehenden Arbeiten zu einem großen Teil ge-
öffnet und entfernt werden muss, ist vorgesehen, nach Abschluss der Arbeiten im Rahmen der Un-
terhaltung über die kompletten Straßen eine neue Fahrbahndecke aufbringen zu lassen. 

 
 

 
TOP 8 Einwohnerfragestunde 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt keine Wortmeldung. 
 

 
 
 

 


